
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/1/28 2001/05/1078
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.2003

file:///


Index

L10012 Gemeindeordnung Gemeindeaufsicht Gemeindehaushalt Kärnten

L85002 Straßen Kärnten

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §6 Abs1;

AVG §63 Abs1;

AVG §63 Abs5;

AVG §73 Abs2;

B-VG Art132;

GdO Allg Krnt 1998 §34 Abs1;

GdO Allg Krnt 1998 §94 Abs1;

GdO Allg Krnt 1998 §94 Abs2;

LStG Krnt 1991 §2 Abs1 litb;

VwGG §27;

Rechtssatz

Wird innerhalb der in § 73 AVG genannten Frist in einem auf Grund eines Antrages einer Partei eingeleiteten Verfahren

der Bescheid dieser Partei nicht zugestellt, geht auf ihr schriftliches Verlangen die Zuständigkeit zur Entscheidung an

die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde (§ 73 Abs. 2 AVG) über, im Fall der Entscheidungsp icht des

Bürgermeisters auf den Gemeindevorstand. Im Falle der Säumigkeit nach Anrufung des Gemeindevorstandes ist aber

in einem solchen Verfahren auch noch der Gemeinderat gemäß § 73 Abs. 2 AVG anzurufen, weil gemäß § 34 Abs. 1 der

Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung 1998 dieser das oberste Organ in den Angelegenheiten des eigenen

Wirkungsbereiches der Gemeinde ist (vgl. das E 22. September 1998, Zl. 97/05/0104). Unabhängig von allen sonstigen

Voraussetzungen ist die vorliegende Säumnisbeschwerde daher schon deshalb unzulässig, weil eine Säumnis des

Gemeinderates nicht vorliegt. Zur Entscheidung über die Berufung gegen einen Bescheid des Bürgermeisters wäre

allein der Gemeindevorstand zuständig; kommt der Gemeindevorstand seiner Entscheidungsp icht nicht nach, wäre

ein Devolutionsantrag an den Gemeinderat zu richten. Da nämlich der Gemeinderat und der Gemeindevorstand keine

unterschiedliche Einbringungsstelle haben, ist die Berufung ungeachtet der in einem Klammerausdruck

vorgenommenen Bezeichnung der Berufungsbehörde als an den Gemeindevorstand gerichtet anzusehen, sodass auch

eine Weiterleitung gemäß § 6 AVG nicht in Betracht käme (siehe den B 23. November 1995, Zl. 92/06/0084).
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